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(3) Gegen die den Antrag zufückweisende Entschei
dung ist die Beschwerde des Betroffenen und des 
Staatsanwalts zulässig.

§82
(1) Durch den Antrag auf Befreiung wird die Ver

wirklichung einer gerichtlichen Entscheidung nicht 
gehemmt.

(2) Das Gericht kann jedoch die Verwirklichung der 
Entscheidung aussetzen.

S i e b e n t e r  A b s c h n i t t  
Dolmetscher

§83
Hinzuziehung eines Dolmetschers

(1) Ist der Beschuldigte oder der Angeklagte der 
deutschen Sprache nicht mächtig und findet das Er
mittlungsverfahren oder das Gerichtsverfahren nicht 
in seiner Muttersprache statt, ist ein Dolmetscher hin
zuzuziehen.

(2) Dem Angeklagten sind der gesamte Inhalt und 
Ablauf der Hauptverhandlung zu übersetzen.

(3) Der Absatz 1 gilt entsprechend für Zeugen. Dem 
Zeugen sind die auf seine Vernehmung bezüglichen 
und an ihn gerichteten Fragen und Vorhaltungen zu 
übersetzen.

(4) Die Entschädigung für Dolmetscher erfolgt nach 
den entsprechenden gesetzlichen Bestimmungen.

§84
Wahrheitspflicht

Der Dolmetscher ist über seine Pflicht zur gewissen
haften und wahrheitsgetreuen Übersetzung und über 
die strafrechtlichen Folgen einer vorsätzlich falschen 
Übersetzung zu belehren.

§85
Dolmetscher für Gehörlose und Stumme

Die Vorschriften über die Hinzuziehung eines Dol
metschers gelten entsprechend, wenn der Beschuldigte, 
der Angeklagte oder der Zeuge taub oder stumm ist.

A c h t e r  A b s c h n i t t  
Ordnungsstrafe

§80
In den in diesem Gesetz bestimmten Fällen kön

nen das Gericht und der Staatsanwalt zur Aufrecht
erhaltung der Ordnung und zur Einhaltung der den 
Bürgern im Strafverfahren obliegenden Pflichten eine 
Ordnungsstrafe bis zu 150,— Mark aussprechen. _

D r i t t e s  K a p i t e l  
Ermittlungsverfahren 

E r s t e r  A b s c h n i t t  
Leitung des Ermittlungsverfahrens

§87
Aufgaben des Staatsanwalts

(1) Das Ermittlungsverfahren in Strafsachen leitet 
der Staatsanwalt.

(2) Der Staatsanwalt ist verantwortlich für die Ein
haltung der Gesetzlichkeit im Ermittlungsverfahren. Er 
hat zu gewährleisten, daß
1. alle Straftaten aufgedeckt und aufgeklärt werden, 

die Wahrheit im Strafverfahren allseitig und un
voreingenommen festgestellt wird. Beschuldigte, 
die einer Straftat hinreichend verdächtig sind, vor 
Gericht angeklagt werden oder die Sachen an ein 
gesellschaftliches Organ der Rechtspflege über
geben wird;

2. die Bestimmungen dieses Gesetzes über die Durch
führung des Ermittlungsverfahrens strikt eingehal
ten werden;

3. die Würde der Bürger gewahrt, kein Bürger unbe-^ 
gründet beschuldigt oder ungesetzlichen Beschrän
kungen seiner Rechte unterworfen wird;

4. die Bürger im Ermittlungsverfahren an der Auf
deckung, Aufklärung und Überwindung der Straf
taten, ihrer Ursachen und Bedingungen mitwirken.

§88
Durchführung der Ermittlungen

(1) Die Ermittlungen in Strafsachen führen die 
staatlichen Untersuchungsorgane durch.

(2) Untersuchungsorgane sind:
1. die Untersuchungsorgane des Ministeriums des 

Innern;
2. die Untersuchungsorgane des Ministeriums für 

Staatssicherheit;
3. die Untersuchungsorgane der Zollverwaltung.
(3) Der Staatsanwalt kann das Ermittlungsverfahren 

oder einzelne Ermittlungshandlungen selbst durch
führen sowie Ermittlungsverfahren jederzeit selbstän
dig einleiten und einstellen.

§89
Aufsicht des Staatsanwalts 

über die Untersudiungsorgane
(1) Die Aufsicht über alle Ermittlungen der Unter

suchungsorgane obliegt dem Staatsanwalt. ,
(2) Der Staatsanwalt ist berechtigt:

1. Weisungen zu erteilen hinsichtlich der Einleitung 
und Durchführung des Ermittlungsverfahrens, 
einzelner Ermittlungshandlungen, der Fahndung 
sowie zur Weiterleitung oder Einstellung der 
Sache;

2. von den Untersuchungsorganen Unterlagen und 
andere Angaben über Ermittlungsverfahren anzu
fordern;

3. Strafsachen mit schriftlichen Weisungen zur Nach
ermittlung an das Untersuchungsorgan zurückzu
geben;

4. ungesetzliche Verfügungen des Untersuchungs
organs aufzuheben oder abzuändern.

§90
Untersuchung durch andere Staatsorgane

(1) Der Staatsanwalt kann die Durchführung der 
Untersuchung auch anderen staatlichen Organen über
tragen, soweit sie in deren Arbeitsbereich fällt.

(2) Prozessuale Zwangsmaßnahmen dürfen diese Or
gane nur vornehmen, soweit sie dazu gesetzlich er
mächtigt sind.


